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Hausordnung

Diese Ordnung regelt das Verhalten in unserem Schulgebäude und auf unserem Schulgelände (inklusive Turnhalle und Bushaltestelle vor dem Schulhof) mit dem Ziel, ein störungsfreies Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. Sie soll außerdem zur Vermeidung von Unfällen und zum Werterhalt des Gebäudes und seiner Einrichtungsgegenstände beitragen.

1. Unterrichtszeiten, Schulbesuch, Versäumnisse
Alle Eltern, Schüler und Mitarbeiter begegnen einander höflich, hilfsbereit und grüßen freundlich.
Die Schüler müssen regelmäßig und pünktlich am Unterricht teilnehmen. Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. Unsere Regeln für das Miteinander und den Unterricht sind von allen zu beachten.
Die Schule ist von 7.00 Uhr in der Regel bis 15:00 Uhr geöffnet. Ab 7.00 Uhr können die Schüler das Angebot „Frühes Ankommen“ wahrnehmen. Ab 7:30 Uhr erfolgt der geordnete Einlass der Schüler auf den Schulhof / in das Schulhaus über den hofseitigen Eingang. Ein rechtzeitiges Betreten der Schule ist sicherzustellen, damit mit dem Vorklingeln (7:55 Uhr) alle Schüler unterrichtsbereit sind.
Ab 7:55 Uhr ist das Betreten der Schule nur noch am Haupteingang möglich. Verspätete Schüler nutzen die Klingel und melden sich im Sekretariat an.
Der Unterricht und die Pausen finden in den folgenden Zeiten statt:
1. Std.	  	8.00 Uhr	bis	8.45 Uhr	
2. Std.	  	8.55 Uhr	bis	9.40 Uhr		1.Hofpause 20 min
3. Std.		10.00 Uhr	bis	10.45 Uhr
4. Std.		10.55 Uhr	bis	11.40 Uhr 		2.Hofpause 25 min	
5. Std.		12.05 Uhr	bis	12.50 Uhr
6. Std.			13.00 Uhr	bis	13.45 Uhr 
7. Std.	13.50 Uhr	bis	14.35 Uhr

Nach Unterrichtsende sind die Stühle in den Unterrichtsräumen hochzustellen, alle Fenster zu schließen, das Licht und alle elektrischen Geräte (insbesondere die digitalen Tafeln) auszuschalten und die Türen abzuschließen.
Bei Krankheit oder anderen nicht vorhersehbaren, zwingenden Gründen der Abwesenheit ist die Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer unverzüglich, spätestens aber bis 8:45 Uhr, zu informieren. Eine schriftliche Entschuldigung mit Datum, Grund des Fernbleibens sowie Unterschrift der Sorgeberechtigten ist bei Wiedererscheinen in jedem Fall abzugeben. 

2. Pausengelände, Pausenregelungen, Verkehrsflächen
Zum Pausengelände gehören der Schulhof und der Sportplatz. Die Schüler werden darüber informiert und belehrt. Das Verlassen des Schulgebäudes /-geländes ist während des Schulbetriebes grundsätzlich verboten. 
In den kleinen Pausen halten sich die Schüler in ihrem Unterrichtsraum auf. Während der Hofpause halten sich die Schüler auf dem Schulhof auf. Bei schlechtem Wetter findet nach dem Abklingeln die Hauspause im nächsten Unterrichtsraum statt. Die Unterrichtsräume sind ordentlich und sauber zu halten. Selbes gilt für die Toiletten. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.
In der zweiten Hofpause besteht die Möglichkeit, an der Schulspeisung teilzunehmen. Um Unfälle zu vermeiden, sind das Drängeln, Rennen und Toben im Schulgebäude zu unterlassen. 
Die Evakuierung der Schule erfolgt im Brandfall o.ä. Gefahrensituationen über die gekennzeichneten Fluchtwege. Die Fluchtwege sowie der Zugang zu den Feuerlöschern sind freizuhalten.
Das Nutzen der Schulparkplätze ist dem schulischen Personal vorbehalten. Das Radfahren auf dem Schulgelände ist nicht gestattet. Die Räder sind in den Fahrradständern abzustellen. Für Schäden oder bei Diebstahl wird keine Haftung übernommen.
An der Bushaltestelle wird sich so verhalten, dass man weder sich noch andere gefährdet. Der Busaufsichtsbereich befindet sich auf der Gehwegseite der Bushaltestelle. Er beginnt am großen Schultor und endet am letzten Haltestellenschild am Kindergarten.
3. Unfallversicherung
Alle Schüler sind während des Unterrichts, in den Pausen sowie auf dem Schulweg gegen Unfälle versichert. Geschieht ein Unfall/ Wegeunfall/ Sportunfall, so ist dies sofort dem Lehrer mitzuteilen, damit eine Unfallmeldung erfolgen kann. Wird das Schulgelände ohne Auftrag oder Aufsicht verlassen, besteht kein Versicherungsschutz mehr. 
4. Besondere Regelungen
Im Schulgebäude, auf dem Schulgelände sowie im unmittelbaren Sichtfeld der Schule besteht ein allgemeines Rauchverbot sowie das Verbot des offenen Umgangs mit Feuer. Das Mitführen von Waffen oder Drogen ist in der Schule untersagt. Es gilt weiterhin ein Verbot über den Besitz / Konsum von Cannabisprodukten, gleich in welcher Menge und Form sowie aufputschenden Getränken.
Die Handys und Smartwatches / Funktionsuhren der Schüler bleiben während des Aufenthaltes auf dem Schulgelände ausgeschaltet. Bei Verstoß gegen diese Regel muss das Handy / die Uhr abgegeben werden. Sprach- / Video- und Fotoaufnahmen jeder Art sind untersagt.
Während der Unterrichtszeiten sind die Außentüren des Schulgebäudes sowie das Schuleingangstor aus Sicherheitsgründen geschlossen zu halten. Eltern und Besucher nutzen die Klingel am Haupteingang und teilen den Grund ihres Besuchs über die Wechselsprechanlage mit. 
5. Verstöße gegen die Hausordnung und Schadensersatz
Verstöße gegen die Hausordnung werden mit Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen gemäß §39 Sächsisches Schulgesetz geahndet. Schulinterne Festlegungen hierzu sind im Anhang enthalten.
Entsteht durch störendes Verhalten eine Beeinträchtigung des Schulalltages oder kommt ein Schüler ausdrücklichen Anweisungen einer Lehrkraft nicht nach, werden die Eltern informiert und können zur Abholung des Schülers aufgefordert werden.
Die Einrichtungsgegenstände und technische Geräte der Schule sind ordentlich und pfleglich zu behandeln. Für mutwillige Beschädigungen und Zerstörungen werden die Schüler haftbar gemacht. Für schulisch nicht erforderliche Wertgegenstände der Schüler übernimmt die Schule keine Haftung.

Anhang
-Unsere Regeln für ein gutes Miteinander, einen störungsfreien Unterricht und eine friedvolle Pause
-Festlegungen zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
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Hausordnung (einfache Sprache)

Diese Hausordnung erklärt, wie wir uns in der Schule verhalten sollen. Sie hilft uns, gut lernen und arbeiten zu können. Außerdem soll sie Unfälle verhindern und das Schulgebäude schützen.
1. Unterrichtszeiten, Schulbesuch, Versäumnisse
Alle Eltern, Schüler und Lehrer sind freundlich zueinander und begrüßen sich. Schüler müssen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht kommen. Jeder hat das Recht, ungestört zu lernen. Die Regeln müssen von allen beachtet werden.

Die Schule ist von 7.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Ab 7.00 Uhr können Schüler zum „Frühen Ankommen“ gehen.  Ab 7:30 Uhr dürfen sie ins Schulhaus. Alle Schüler sollen rechtzeitig da sein, damit sie um 7:55 Uhr bereit sind für den Unterricht. Nach 7:55 Uhr kommen Schüler nur über den Haupteingang ins Gebäude. Sie müssen sich im Sekretariat anmelden.

Die Unterrichtszeiten sind:
1. Std.	  	8.00 Uhr	bis	8.45 Uhr	
2. Std.	  	8.55 Uhr	bis	9.40 Uhr		1.Hofpause 20 min
3. Std.		10.00 Uhr	bis	10.45 Uhr
4. Std.		10.55 Uhr	bis	11.40 Uhr 		2.Hofpause 25 min	
5. Std.		12.05 Uhr	bis	12.50 Uhr
6. Std.			13.00 Uhr	bis	13.45 Uhr 
7. Std.	13.50 Uhr	bis	14.35 Uhr

Nach dem Unterricht müssen die Stühle hochgestellt, Fenster geschlossen und das Licht sowie alle Geräte ausgeschaltet werden. Bei Krankheit müssen Eltern die Schule bis 8:45 Uhr informieren und eine schriftliche Entschuldigung nachreichen.

2. Pausengelände, Pausenregelungen, Verkehrsflächen
Zum Pausengelände gehören der Schulhof und der Sportplatz. Die Schüler sollen während des Unterrichts im Klassenraum bleiben. Das Verlassen des Schulgeländes ist nicht erlaubt. Während der Hofpause dürfen sie auf dem Schulhof sein. Bei schlechtem Wetter gibt es eine Hauspause im Unterrichtsraum. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume und müssen sauber gehalten werden.

In der zweiten Hofpause können die Schüler etwas essen. Im Schulgebäude ist Drängeln, Rennen und Toben nicht erlaubt, um Unfälle zu vermeiden. Bei einem Notfall müssen alle Schüler die gekennzeichneten Fluchtwege nutzen. Die Fluchtwege und Feuerlöscher müssen immer frei bleiben. 

Die Schulparkplätze sind nur für die Lehrerinnen und Lehrer. Radfahren auf dem Schulgelände ist nicht erlaubt, die Fahrräder müssen im Fahrradständer abgestellt werden. An der Bushaltestelle muss man sich sicher verhalten.

3. Unfallversicherung
Alle Schüler sind während des Unterrichts und auf dem Weg zur Schule gegen Unfälle versichert. Wenn jemand einen Unfall hat, muss der Lehrer sofort informiert werden. Wenn man das Schulgelände ohne Erlaubnis verlässt, gibt es keinen Versicherungsschutz.
4. Besondere Regelungen
In der Schule, auf dem Schulgelände und im Sichtbereich der Schule dürfen keine Drogen, Waffen oder Feuer gebracht werden. Rauchen ist verboten. Energydrinks sind verboten.

Handys und Smartwatches müssen aus sein. Bei Verstößen müssen die Geräte abgegeben werden. Aufnahmen mit Handys sind nicht erlaubt.

Während des Unterrichts sind die Außentüren der Schule geschlossen. Eltern und Besucher klingeln am Haupteingang und sagen, warum sie da sind.

5. Verstöße gegen die Hausordnung und Schadensersatz
Wenn jemand sich nicht an die Hausordnung hält, kann das Konsequenzen haben. Die Eltern werden informiert und müssen den Schüler eventuell abholen. 
Schulgegenstände müssen gut behandelt werden. Bei absichtlicher Zerstörung müssen die Schüler dafür geradestehen. Die Schule haftet nicht für persönliche Gegenstände.

Anhang
-Unsere Regeln für ein gutes Miteinander und einen ruhigen Unterricht
-Festlegungen zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
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